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Version v. 28. Juni 2019, 13:49 A - 15:08:12 Berichterstatterin Rosa Ecker, MBA 

Berichterstatterin Rosa Ecker, MBA: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrter Herr 

Vizekanzler! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bringe den Bericht des Ausschusses 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates 

vom 22. November 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 

über einen Zweckzuschuss aufgrund der Abschaffung des Zugriffs auf Vermögen bei 

Unterbringung von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen erlassen wird und mit 

dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der 

Vorlage am 4. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorlie-

genden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Korinna Schumann. Ich erteile es ihr. 

 


